
Stand: 09.01.2016 

 

 
ÜBUNGSLEITER - VEREINBARUNG 
  

 

zwischen dem TSV Altingen, 

vertreten durch den zweiten Vorsitzenden, Herrn Boris Adam, 

und 

Herr/Frau .........................................................................................................(Übungsleiter/in) 

 

 

Der/die Übungsleiter/in steht dem TSV Altingen im Jahr 2016 als 

.............................................................................................................................zur Verfügung. 

(Tätigkeit)                                                                                            (Abteilung ) 

 

Der/die Übungsleiter/in hat aufgrund dieser Tätigkeit gegenüber dem TSV Altingen folgende 

Ansprüche: 

 

 Übungsleiteraufwandsersatz in der Höhe von max. 2.400 € jährlich. 

Beendet der/die Übungsleiter/in vor Ablauf eines Kalenderjahres seine/ihre Tätigkeit, 

vermindert sich der vorstehende Betrag zeitanteilig. 

 

 Reisekosten im Rahmen der steuerrechtlichen Höchstbeträge. 

 

 Ersatz von Telefongeldern und Portoaufwendungen gegen Nachweis. 

 

Der/die Übungsleiter/in bestätigt, dass er/sie den § 3 Nr. 26 EstG nirgendwo sonst beansprucht. 

 

 

 

……………………………………… 

Übungsleiter/in 

 

 

 

…………………………………….. 

Vereins -Vorsitzender                                                        Ammerbuch, den …………………. 


